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Editorial

Claudia Pechstein: Im Westen wenig Neues!

Die Odyssee von Claudia Pechstein vor den deutschen
und europäischen Gerichten scheint wirklich eine end-
lose zu sein. Von den Medien wird sie aufmerksamst
weiter verfolgt. So riefen jüngst zwei gerichtliche Ent-
scheidungen ein großes und inhaltlich eher erstaunli-
ches mediales Echo hervor. Die Entscheidung Seraing
vs. FIFA des Brüsseler Appellationshofs (SpuRt 2018,
263 – in diesem Heft) soll nach der Fachpresse „die
Position Claudia Pechsteins unterstützt“ und den „CAS
weiter geschwächt“ haben. Dies erwies sich, allerdings
erst nach Lektüre der Urteilsgründe, als eine eher frag-
liche Interpretation, worauf frankophone und schlaue
Internetkommentatoren bereits früh hingewiesen hat-
ten. Die Einflüsse des Spruchs auf Claudia Pechstein
und den CAS sind äußerst gering; er wird allenfalls die
FIFA veranlassen, für eine zuverlässigere und nach bel-
gischem Recht zu akzeptierende Schiedsklausel zu sor-
gen. Bemerkenswerter ist da noch, dass auch nach der
Interpretation der belgischen Gerichte – wie im Fall von
Pechstein und vom BGH goutiert – Art. 6 Abs. 1 LugÜ
die internationale (und örtliche) Zuständigkeit von an-
deren als den Schweizer Gerichten begründet, auch
wenn ein CAS-Schiedsspruch vorliegt. Das wird den
Verbänden weniger gefallen.
Über die Entscheidung Pechstein vs. Schweiz des

EGMR (SpuRt 2018, 253 – in diesem Heft) war in der
Presse sinngemäß zu lesen, Pechstein habe nun „end-
gültig vor dem EGMR“ verloren. Auch dies erweist sich
bei genauerem Hinschauen als eine problematische
Einschätzung. Gegen die Kammer-Entscheidung kann
nach Art. 43 Abs. 1 EMRK eine Entscheidung der
Großen Kammer beantragt werden. Pechsteins Anwäl-
te haben angekündigt, eben dies zu tun. Zwei Richter

haben in ihrem Sondervotum bereits dargelegt, dass
die Annahmegründe vorliegen dürften. Die Annahme
durch „La Grande Chambre“ (Art. 43 Abs. 2 EMRK)
erscheint also wahrscheinlich.
Überraschend bleibt, dass die dissenting opinion

zweier EGMR-Richter noch das Lesenswerteste dieser
Entscheidung ist. Die Mehrheit attestiert dem CAS die
nach Art. 6 EMRK notwendige Unparteilichkeit und Un-
abhängigkeit, auch bei der Besetzung der Panel. Sie tut
dies imWesentlichen ohne neue Argumente. Dem deut-
schen Juristen sind die Erwägungen bereits aus der
BGH-Entscheidung in der Causa bekannt. Dass der
EGMR die Zusammensetzung des ICAS, die Bestim-
mung der Schiedsrichterliste und die konkrete Bestim-
mung der Schiedsrichter im Panel nach den Konventi-
onsmaßstäben akzeptiert, ist erstaunlich. Damit senkt
er den Unparteilichkeitsstandard auf ein Niveau ab,
das er selber bei staatlichen Spruchkörpern nie akzep-
tieren würde – worauf das erwähnte Sondervotum zu
Recht hinweist. Die mittlerweile berühmte und viel zitier-
te Besetzung des ICAS „nach Fünfteln“ (S4 der ICAS/
CAS-Statuten), die ganz überwiegend aus Sportfunk-
tionären oder verbandsnahen Juristen bestehen, führt
ohne Weiteres zu einem verbandlichen Übergewicht
bei der Zusammensetzung der Schiedsrichterliste und
den im Panel sitzenden Schiedsrichtern. Dabei muss
bei Unabhängigkeit und Unparteilichkeit eines Spruch-
körpers, der an die Stelle der staatlichen Gerichte tritt,
jeder böse Schein vermieden werden. Weil der CAS
für den Sport so wichtig ist, müssen wir auf dieses hohe
Ziel jeden Tag hinarbeiten.
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